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AHV-Information

AHV-Rente
bei Ausreise nach
Deutschland
I. S. in W. ist Deutsche, allein-
stehend, und lebt seit dreissig
Jahren in der Schweiz. Sie be-
zieht die AHV-Altersrente und
offenbar dazu noch eine Pension
ihres früheren Arbeitgebers. Sie

erwägt, nach Deutschland zu-
rückzukehren und dort vielleicht
zu heiraten. Dies veranlasst sie

zu folgenden Fragen:

- JFz'zvf (fie Af/F-Pe«Ze zz«(f (fie
Pe«szo« «ac/z P>ewZsc/z/(z«(f

wfcmwese«?

- fji <fö,s Abkomme« (gerne/«/ «/
(fer iSfaatever/rag) zwi.se/ze«

Z)eM/.yc/z/(z«if K«if (fer PcÄwezz
sic/zer?

- Pfezb/ «ac/z einer ffeirai (fer
A«.s/zrue/z an/" (fie AüfF-Pe«/e
w«(f (fie Pension er/zn/ien? (7/zr
Pekann/er i.si Peniner (fer
(fetzr.se/ze« Penienversic/zerzzng;
o/zne /l«,s/zrzzc/z atz/" AHF-Pen-
tej.

Der Anspruch auf eine ordent-
liehe AHV-Altersrente bleibt
auch beim Wohnsitz in Deutsch-
land erhalten (im Gegensatz zu
einer ausserordentlichen Rente,
die nicht exportiert werden
kann). Zuständig für die Über-

Weisung ist die Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf, nicht
mehr die kantonale oder Ver-
bands-Ausgleichskasse, von der
I. S. ihre Rente in der Schweiz
erhalten hat. I. S. muss also vor
ihrer Ausreise ihrer Ausgleichs-
kasse dementsprechend Mel-
dung erstatten.
Wahrscheinlich wird I. S. auch
ihre Pension nach Deutschland
überwiesen. Eine zuverlässige
Auskunft muss sie sich aber bei
ihrem früheren Arbeitgeber oder
bei dessen Pensionsversicherung
einholen.
Der Staatsvertrag zwischen
Deutschland und der Schweiz -
der allerdings im Fall von I. S.

keine Rolle spielt - gibt zu kei-
ner Beunruhigung Anlass; er ist
auf Dauer angelegt und wird
kaum je geändert; und wenn
schon, dann allenfalls in eher
nebensächlichen Belangen. Er
regelt übrigens schweizerischer-
seits die bundesrechtlichen Vor-
Schriften über die AHV, IV, die
Unfallversicherung und die Fa-
milienzulagen, berührt jedoch
nicht die private Altersvorsorge,
also die zweite Säule.

Wenn I. S. in Deutschland ihren
Bekannten heiratet, so bleibt ihr
AHV-Rentenanspruch erhalten,
weil dieser Bekannte nach
schweizerischem AHV-Recht als
NichtVersicherter gilt. In bezug
auf die Pension möge I. S. bei
der zuständigen Stelle Auskunft
einholen.

Was nicht mehr I. S. betrifft,
aber an dieser Stelle als zusätzli-
che Information beigefügt sei:
Wäre eine Frau in gleicher Lage
wie I. S. Witwe und Bezügerin
einer AHV-Altersrente, so bliebe
auch dieser Anspruch bei einer
Ausreise nach Deutschland er-
halten, bei einer Heirat mit
einem Mann hingegen, der nicht
AHV-Rentner ist, würde die AI-
tersrente neu berechnet, und
zwar auf der Grundlage aus-
schliesslich der früheren Beiträge
der Frau (ohne die Beiträge des
verstorbenen Mannes). Je nach-
dem und mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit wäre die
neue Rente dann kleiner als die
vor der Heirat bezogene.

Franz f/o/fwa««

bei Zürich
Kurort mit Kultur

und Kurzweil

Pauschalpreis pro Woche Fr. 550.- netto
7 Tage Vollpension im Einzel- oder
Doppelzimmer mit fliessend Warm-
und Kaltwasser, Telefon.
7 Eintritte ins moderne Hallen- und
Freiluft-Thermalschwimmbad (direkt
mit dem Hotel verbunden).
Willkommens-Apéro - Solarium.

Diese Offerte ist gültig bis 31.12.88.
Schneiden Sie diesen Coupon aus
und senden Sie ihn an:

Ochsen
Badehotel Ochsen***

5400 Baden, Tel.056/2252511
Telex 828278®

Hch bin an Ihrer Offerte interessiert. Bitte bestätigen Sie mir eine Reservation

vom bis fur Person(en)

Name Vorname

Adresse

PLZ Ort Tel. ZTLI



Der Jurist
gibt Auskunft

Unmündig
mit 80 Jahren?
<?/c/z ft/w 76 7a/zre aft, fter/Zze em
/ft'w/àwz/ftewftawr ««ft ftafte zwez

K/wfter. Me/we Gesz/wftftez'Z ft? a«-
gesc/z/agew. Fr z.vZ zwogftc/z, fta,s,s

/eft an ftew Ferkazz/ ftes //anse.s
ftewkew mai.s. ftrazzefte zc/z /ftr ftew

Ker/caa/' ft/ft Ztewz'ft/gHwg waft Gw-

Zersc/zn/Z fter fte/ftew K/wftez-, wenn
/eft 50 /aftre aft ft/w? Öfter ft/w zcft

ftann woc/z voft ftanft/ang5/aft/g?;>
7. A. in G.

Ich bin geneigt, eine solche Fra-
ge nicht juristisch zu beantwor-
ten. Denn sie zeigt für mich
schonungslos, wie wir in unserer
Gesellschaft oft mit unseren El-
tern und Grosseltern umgehen.
Alte, gebrechliche Menschen
können, ja müssen sich dabei so
unnütz vorkommen, dass sie

manchmal an ihrer eigenen Fä-
higkeit zweifeln, vernunftsge-
mäss zu handeln. Unser Leser J.

A. ist leider durchaus nicht der
einzige, welcher diese oder ähn-
liehe Fragen stellt. In Einzelfäl-
len sind solche Zweifel darauf
zurückzuführen, dass Kinder
sich nicht scheuen, den Eltern
mit der Entmündigung zu dro-
hen, wenn dieses oder jenes nicht
in ihrem Sinne geschieht. Immer
wieder ist der Zankapfel eine
Liegenschaft, welche niedrig he-
lastet, im Wert aber sehr gestie-
gen ist.
Ich rufe deshalb allen Senioren,
die in ähnlichen Nöten und
Zweifeln sind, zu: Seid und
bleibt selbstbewusst! Ein er-
wachsener Mensch ist solange
handlungsfähig, als dies seine

geistigen Kräfte zulassen. Auch
ungewöhnliche Verfügungen
über sein Vermögen oder Ent-
scheide, die nicht in das Konzept
der Jungen passen, sind aus ei-

genem Entschluss und Recht
selbstverständlich jederzeit zu-
lässig. Die Eltern sind auch als

Senioren und Grosseltern den
Kindern und Enkeln keine Re-
chenschaft über ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse schul-
dig.
Habt keine Angst vor Beistän-
den oder Vormündern. Die Be-

hörden haben weder das Recht
noch Freude daran, möglichst
viele ältere Menschen zu verbei-
ständen oder gar zu bevormun-
den. Es wird nur in Extremfällen
und nur im Sinne einer Hilfe-
Stellung für den älteren Men-
sehen eingeschritten. Die Behör-
den können nicht als Werkzeug
gegen unliebsame Eltern oder
Grosseltern missbraucht werden.

L/c. z'zzr. Markos //err
Recft/rawwaft

Ärztlicher Ratgeber

Gestörte
Darmentleerung
((Meine Lraw zrZ 65 fta/zre aft zzwft

fta//ft«/Zawfter. Sez7 /äagerer Zeit
/rat .sie Scftw/erigke/Zew «z/Z fter
GarmewZ/eerzzwg. G/ere gerc/z/e/zZ

o/Z waftezw ft/zZzarZzg, o/z«e ftarr r/e
m/Z fte« Sc/zfterrzwzzrke/w e/wgrez-
/ew kann. Zw ftewzerkew zrZ, ftarr
awc/z vegeZaZ/ve Lzw/ftzrre «zz'Zrp/e-
/ew. JFz'r ftaftew rc/zow ezft/ges azzs-

proft/erZ: Lo/z/e, ftzver.se Lrop/e«
zzwft aafteres. Le/fter ZraZ kerne
Resserzzwg ez«. zlzze/z ftez ezftem

Darm.spez/a//.sZe« war me/zze Lrazz
.sc/zon /« fte/za«ft/zz«g. S/e wizrfte
ftaftez gerö«ZgZ.;> //err A. K. zw G.

Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, so ist das Hauptproblem
bei Ihrer Frau die zeitweise fast
explosionsartige und unkontrol-
Herbare Darmentleerung. Ver-
mutlich ist der Stuhl von norma-
1er Konsistenz oder eher zu dünn
und gehen der Entleerung kurz-
dauernde (wenn vielleicht auch
nur leichte) Bauchkrämpfe vor-
aus. Ihre Bemerkung über vege-

tative Einflüsse lässt zusammen
mit der übrigen Schilderung an
einen sogenannten Reizdarm
(Colon irritabile) denken. Ein
Tumor wurde vom Darmspezia-
listen offensichtlich ausgeschlos-
sen.
Ich nehme an, dass Ihre Frau
auch schon bemerkt hat, dass ihr
bestimmte Speisen nicht bekom-
men. Feste Regeln gibt es dies-
bezüghch nicht, fast jeder zeigt
hier eine individuelle Reaktion.
Erfahrungsgemäss sind aber alle
Zitrusfrüchte (Zitronen, Oran-
gen, Grapefruits), blähenden
Gemüse (Kohl, Kabis, Bohnen)
und fettes Fleisch beim Reiz-
darm ungünstig und sollten da-
her gemieden werden. Bewährt
hat sich oftmals die regelmässige
Einnahme eines pflanzlichen
Quellmittels ein- bis zweimal
tägheh mit reichlich Flüssig-
keitszufuhr. Diese Quellmittel
(z. B. Metamucil, Laxiplant soft)
werden zwar meist bei chroni-
scher Verstopfung eingesetzt,
wirken aber (scheinbar paradox)
auch bei Durchfall und anderen
Stuhlunregelmässigkeiten, sind
absolut unschädlich und können
auch über einen längeren Zeit-
räum eingenommen werden.

Haarausfall
tFa.s kaw« ieft gegew //aaraw.s/a//

tzwZerwe/zmew? /c/z ftafte .sekr /e/we
//aare. /////z zzzm Rmp/e/ fta.s

MiZZe/ <Lp/cr/w>, weww zrza« er
/ängere Ze/Z ez'ww/mwzZ?;>

Frazz 7. IF. zw M.

Haarausfall ist eine sehr häufige
Störung mit verschiedenen mög-
Hchen Ursachen, die nicht im-
mer erfolgreich behoben werden
können. Neben den kaum beein-
flussbaren erblichen und hormo-
nellen Faktoren spielen sicher
die Ernährung und die Pflege
des Haares selber eine wichtige
Rolle. Das Essen soll eiweiss-
und vitaminreich sein mit genü-
gend Gemüse, Salaten, Obst,



Fleisch und Milchprodukten.
Ergänzend kann auch bei ausge-
glichener Ernährung ein Präpa-
rat wie «Epicrin» wertvolle
Dienste leisten. Sie haben richtig
bemerkt, dass man solche Mittel
immer über längere Zeit einneh-

men muss, damit sich eine Wir-
kung zeigt (mindestens 3 Mona-
te). Alternative Präparate zum
Epicrin sind das Pil-Food oder
Pantogar. Sie wirken ähnlich wie
Epicrin, sind aber in ihrer Zu-
sammensetzung etwas verschie-

den. Bezüglich einer optimalen
Haarpflege lassen Sie sich am
besten von einer erfahrenen
Coiffeuse beraten.

Dr. met?. Peter Äb/z/er

A
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1IM.Iiii
30 Jahre Haushilfe-
dienst St. Gallen
Als sie nach einigen Jahren auf
sechzig Helferinnen zählen
konnte, sei sie sehr stolz gewe-
sen. Gretli Eberle setzt sich seit
dreissig Jahren mit Zuversicht
und Weitblick für den Haushil-
fedienst ein. Heute ermöglichen
fast 300 Helferinnen und Helfer
den Betagten das «Wohne dä-
hei». (Einige Männer machen
mit, leider viel zu wenige
Als am 6. Oktober 1958 im Jo-
haïmes Kessler-Haus, wo die Pro
Senectute Stadt St. Gallen noch
heute daheim ist, die Grün-
dungsversammlung der neuen
Dienstleistung stattfand, konnte
noch niemand ahnen, dass dreis-
sig Jahre später nahezu tausend
Haushalte zu den dankbaren
Kunden des Haushilfedienstes
zählen würden. Ursprünglich ge-
dacht als Überbrückungshilfe bis
zum Übertritt in ein Altersheim
oder zum Umzug in eine Alters-
wohnung, ermöglicht er heute
das Daheimbleiben, das Wohnen
in der Geborgenheit der vertrau-
ten Umgebung.
Dreissig Jahre ständig wachsen-
der Haushilfedienst sind sicher

Grund genug, ein Fest zu feiern,
Rückblick und Ausschau zu hal-
ten.

Der Haushilfedienst als Binde-
glied zwischen den Generationen

Am 2. September 1988 war der
grosse Saal des Kongresshauses
Schützengarten bis fast auf den
letzten Platz besetzt. An hübsch
gedeckten Tischen sassen ge-
meinsam jene, die helfen, und
jene, denen geholfen wird, und
auch jene, die viel Kraft und
Energie aufgebracht haben, mit
der Dienstleistung «Haushalthil-
fe» einen wichtigen Meilenstein
zu setzen. Manche der Vor-
kämpferinnen sind heute dank-
bar, wenn sie selber Hilfe in An-
spruch nehmen dürfen. Doch
alle waren sie fit genug, dem Se-

niorenorchester, das zur Ein-
Stimmung spielte, kräftig zu ap-
plaudieren. Besonders gefiel na-
türlich der «Seniorenmarsch»,
komponiert von einem Orche-
stermitglied.
Thekla Gahlinger, Vermittlerin
des Haushilfedienstes St. Gallen
Centrum, erinnerte in ihrer An-
spräche an die Zeit vor der Ein-
führung der AHV, als Pro Se-

nectute vor allem finanzielle Not
zu lindern hatte.
Gern hatte auch Stadtrat Peter
Schorer die Einladung zum Fest

angenommen. Schliesslich habe
die Stadt seinerzeit mit einem
«Zustupf» Geburtshilfe geleistet,
sagte der Magistrat und meinte,
heute sei die Stadt eher der
«Götti». Der jährliche «Götti-
batzen» von 75 000 Franken
(ungefähr einen Franken pro
Steuerzahler), sei gut angewen-

det, denn mit der stets gleich-
bleibenden Summe werde einer
immer grösseren Anzahl Men-
sehen geholfen. Gleiches kann
der Stadtrat nicht von allen
«Göttikindern» behaupten. Kein
Wunder, blickt er mit besonde-
rem Wohlwollen auf dieses «he-
be und tüchtige Geburtstags-
kind».
Verena Schaltegger, Vermittlerin
des Haushilfedienstes St. Gallen,
schuf bewusst in ihrer festlichen
Tracht eine Brücke zur Tradi-
tion. Sie betonte vor allem die
Wichtigkeit generationenverbin-
dender Gespräche, die genau so
wichtig seien wie eine sauber ge-
putzte Wohnung.
«Nöd ällei» das heisse auch mit
jemandem reden können, und
manches gute Gespräch zwi-
sehen den Betagten und den jün-
geren Helferinnen (und Hei-
fern!) fördere das gegenseitige
Verständnis.

Benutzer dürfen mitreden

In St. Gallen hört man selten
Klagen von den Benutzern des

Haushilfedienstes, die meisten
rühmen ihre Helferin, ja geraten
fast ins Schwärmen. Das kommt
nicht von ungefähr, denn es wird
sorgfältigst abgeklärt, wer zu
wem passen könnte. So war es

denn auch ganz selbstverständ-
lieh, dass ein Benutzer des
Haushilfedienstes von seinen
Erfahrungen berichten durfte.
Walter Rutz, der seine kranke
Frau lange betreute, den Haus-
halt besorgte, kochen lernte und
mustergültiger «Hausmann»
war, bis ihn die grosse Last doch
zu sehr bedrückte, darf nun,
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